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BETREFF Souderausgabeuabzug für Sozialversicherungsbeiträge im Ausland tätiger und in 

Deutschland wohnender Arbeitnehmer; 
Unionsrechtswidrigkeit des Abzugsverbotes nach § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG 

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG kommt ein Sonderausgabenabzug für Beiträge 

nach § 10 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 3a EStG nur dann in Betracht, wenn diese nicht in 

„unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang“ mit steuerfreien Einnahmen stehen. 

Der EuGH hat mit Urteil vom 22. Juni 2017 in der Rechtssache C-20/16 „Bechtel“ ent- 

schieden, dass die unionsrechtliche Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Artikel 45 AEUV 

(vorher: Artikel 39 EG) der Regelung eines Mitgliedstaates entgegensteht, nach der die 

Altersvorsorgeaufwendungen und Krankenversicherungsbeiträge von in einem EU-Mitglied- 

' Wird von der Redaktionsleitung des Bundessteuerblatts ergänzt. 
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Staat tätigen, aber in Deutschland wohnenden Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn nach einem 

Doppelbesteuerungsabkommen von der inländischen Besteuerung freigestellt ist, vom 

Sonderausgabenabzug ausgenommen sind. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erör- 

terungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt daher im Vorgriff auf eine gesetz- 

liche Anpassung des Sonderausgabenabzugsverbotes von Vorsorgeaufwendungen nach § 10 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG das Folgende: 

Entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG sind Vorsorgeaufwendungen nach § 10 

Absatz 1 Nummer 2, 3 und 3a EStG als Sonderausgaben zu berücksichtigen, wenn 

• solche Beiträge in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum erzielten Einnahmen aus nichtselbständiger Tätig- 

keit stehen, 

• diese Einnahmen nach einem Doppelbesteuerungsabkommen im Inland steuerfrei sind, 

• der Beschäftigungsstaat keinerlei Abzug der mit den steuerfreien Einnahmen in un- 

mittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Beiträge im Besteuerungs- 

verfahren zulässt und 

• auch das Doppelbesteuerungsabkommen die Berücksichtigung der persönlichen Abzüge 

nicht dem Beschäftigungsstaat zuweist. 

Die vorstehenden Regelungen sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Intemetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 

(www.bundesfmanzministerium.del zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
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